
 

 

 

Hygienekonzept der Nymphenburger Dressurtage vom  

24.09 - 26.09.2021 und Heller Classics vom 30.09 – 03.10.2021 

 

1. Allgemeine Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 

• Es werden Zugangskontrollen an den Eingängen durchgeführt. Hier wird sichergestellt, dass nur 

Personen Zutritt erhalten, die geimpft, genesen oder einen negativen Corona Test vorweisen können, 

der nicht älter als 24 Stunden ist, oder es besteht die Möglichkeit einen mitgebrachten Schnelltest 

vor Ort unter Aufsicht durchzuführen. 3 G gilt auch für die Mitarbeiter, Veranstalter und Reiter. Es 

wird kein Zutritt gewährt von Teilnehmern mit Infektionszeichen (Fieber, Husten, Halsschmerzen, 

Gliederschmerzen, allgemeines Krankheitsgefühl etc.), COVID-Erkrankung und/ oder Corona 

Verdacht des Teilnehmers/Besuchers oder eines Haushaltsangehörigen.  

• Teilnehmer, Begleitpersonen sowie Zuschauer und Veranstalter werden aufgefordert den 

Anwesenheitsnachweis beim Betreten der Anlage in schriftlicher Form oder über die Luca App 

abzugeben 

• Abstandspflicht von 1,5 m in alle Richtungen, ausgenommen Kinder < 14 Jahre bzw. Angehörige 

eines Haushalts.  

• Pro Turniertag werden durch Personensichtung gewährleistet, das sich an dem Tag nicht mehr als 

1000 Personen gleichzeitig auf dem Gelände befinden. 

• Medizinischer Mundschutz für alle Anwesenden > 14 Jahre in Innenräumen, Reithalle (bis zum 

Sitzplatz), Sanitäranlagen, im Eingangs- und Meldebereich sowie im Bereich der Gastronomie, 

darüber hinaus da, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Bei Kindern > 6 Jahren< 14 

Jahren ist eine Mund- Nasen- Bedeckung zulässig.  Ausnahmen davon bei Vorlage eines 

medizinischen Attestes, dann ist der empfohlene Abstand 2m.  

• Die Nies- und Hustenetikette ist einzuhalten 

• Auf dem gesamten Gelände befinden sich an markanten Punkten Desinfektionsständer zur 

Händedesinfektion (z.B. Vor dem Betreten der Anlage, Sanitärbereich, Abreiteplatz, 

Gastronomie) 

• Auf den Parkflächen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Fahrzeugen 

einzuhalten 

2. Vorbereitungs- und Prüfungsplätze 

• Auf den Vorbereitungs- und Prüfungsplätzen sind ebenfalls die Abstandsregeln einzuhalten 

• Richter und Protokollant / Ansager / Leser sind räumlich (z.B. durch eine Plexiglasscheibe) 

getrennt und tragen zusätzlich einen medizinischen Mundschutz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Startertafel 

 

• Es ist jederzeit ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zur Startertafel einzuhalten 

• Eine Personenansammlung vor der Startertafel ist zu vermeiden, die Teilnehmer werden 

von der Startertafel aufgerufen 

 

4. Sanitäranlagen 

• Sollte sich eine Warteschlange bilden, ist hier auf den Mindestabstand zu achten und eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

• In den Sanitäranlagen stehen ausreichend Flüssigseife sowie Papierhandtücher und 

Händedesinfektionsmittel zur Verfügung 

• Die Eingangstür der Sanitäranlagen ist zur Kontaktvermeidung, sowie besseren Belüftung 

offen zu halten 

 

Hygienebeauftragte: Cordula Helms 


